
1690 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Nachdruck vom 30. 6. 1994 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem die Biersteuer 
an das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird 

(Biersteuergesetz 1995) . 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. Allgemeines 

Steuergebiet, Steuergegenstand 

§ 1. (1) Bier, das im Steuergebiet hergestellt oder 
in das Steuergebiet eingebracht wird, unterliegt 
einer Verbrauchsteuer (Biersteuer). 

(2) Steuergebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesgebiet, ausgenommen das Gebiet der 

. Ortsgemeinden Jungholz (Tirol) und Mittelberg 
(V orarlberg). 

(3) Gebiet der Europäischen Gemeinschaft im 
Sinne dieses Bundesgesetzes ist das Gebiet, auf das 
die Richtlinie 921121EWG des Rates vom 
25. Februar 1992 über das allgemeine System, 
den Besitz, die Beförderung und die Kontrolle 
:verbrauchsteuerpfIichtiger Waren (ABI. EG 
NI. L 76 S 1) Anwendung findet (EG-Verbrauch­
steuergebiet) . 

(4) Mitgliedstaat im Sinne dieses Bundesgesetzes 
ist ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen 
Union. 

(5) Drittland im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
ein Gebiet außerhalb des Gebietes der Euro­
päischen Gemeinschaft. 

§ 2. (1) Bier im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind: 

1. die Erzeugnisse der Position 2203 der 
Kombinierten Nomenklatur; 

2. Mischungen von nichtalkoholischen Geträn­
ken mit Bier im Sinne der Z 1, die der 
Position 2206 der Kombinierten Nomenklatur 
zuzuordnen sind. 

(2) Kombinierte Nomenklatur im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist die Warennomenklatur nach 
Art. 1 der Verordnung (EWG) NI. 2658/87 des 
Rates vom 23. Juli 1987 (ABI. EG Nr. L 256 S 1) 

In der Fassung des· Anhangs zur Verordnung 
(EWG) Nr. 2551/93 der Kommission vom 
10. August 1993 (ABI. EG NI. L 241S 1) und 
die dazu erlassenen Rechtsvorschriften. 

(3) Werden den Steuergegenstand bestimmende 
Untergliederungen der Kombinierten Nomenklatur 
geändert, ohne daß dies Auswirkungen auf den 
Steuergegenstand hat, beispielsweise durch Ein­
führung zusätzlicher Untergliederungen, so hat der 
Bundesminister für Finanzen diese Änderungen 
durch Aufnahme in den Gebrauchszolltarif (§ 45 
Abs. 1 Zollrechts-Durchführungsgesetz) in Wirk­
samkeit zu setzen. Der Gebrauchszolltarif ist 
insoweit verbindlich. 

Steuersätze 

§ 3. (1) Die Biersteuer beträgt je Hektoliter Bier 
20 S je Grad Plato (Steuerklasse). 

(2) Grad Plato ist der Stammwürzegehalt des 
Bieres in Gramm je 100 Gramm Bier, wie er. sich 
nach der großen Ballingschen Formel aus dem im 
Bier vorhandenen Alkohol- und Extraktgehalt 
errechnet. Bruchteile eines Grades (Nachkomma­
stelIen) bleiben außer Betracht. 

(3) Abweichend von Abs. 1 ermäßigt sich der 
Steuers atz für Bier, das in kleinen unabhängigen 
Brauereien (Abs. 5) gebraut wurde, ausgenommen 
Lizenzbier, 

1. bei einer Gesamt jahres erzeugung von weniger 
als 12 500 hl auf 60 vH, 

2. bei einer Gesamtjahreserzeugung von weniger 
als 25 000 hl auf 70 vH, 

3. bei einer Gesamtjahreserzeugung von weniger 
als 37 500 hl auf 80 vH, 

4. bei einer Gesamtjahreserzeugung von höch-
stens 50 000 hl auf 90 vH 

des im Abs. 1 angeführten Steuersatzes. Diese 
Ermäßigungen können nur im Wege einer 
Erstattung der entrichteten Biersteuer gewährt 
werden (Abs. 7). 

(4) Als G.esamtjahreserzeugung einer Brauerei 
gilt die gesamte in ihr im Brauverfahren her­
gestellte Biermenge, einschließlich Lizenzbier sowie 
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der steuerfrei abgegebenen oder verwendeten 
Mengen, für die innerhalb eines Kalenderjahres 
die Steuerschuld entstanden ist, zuzüglich der in 
diesem Zeitraum aus der Brauerei unter Steueraus­
setzung weggebrachten sowie der in der Brauerei 
zur Herstellung von Bier im Sinne des § 2 Abs. 1 
Z 2 verwendeten Mengen, abzüglich der Mengen, 
die in diesem Zeitraum wieder in die Brauerei 
zurückgelangt sind. 

(5) Kleine unabhängige Brauereien sind Her­
stellungsbetriebe nach § 12 mit einer Gesamt jahres­
erzeugung von höchstens 50 000 hl, die rechtlich 
und wirtschaftlich von anderen Herstellungsbetrie­
ben unabhängig sind, Betriebsräume benutzen, die 
räumlich von anderen Herstellungsbetrieben 
getrennt sind und Bier nicht unter Lizenz brauen. 
Beträgt die Lizenzherstellung weniger als die 
Hälfte der Gesamt jahres erzeugung und wurde sie 
zu dem im Abs. 1 genannten Steuersatz versteuert, 
ist das Brauen unter Lizenz für die Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes unschädlich. 

(6) Kleine, voneinander abhängige Brauereien, 
deren Gesamtjahreserzeugungen zusammen 
50 000 hl nicht überschreiten, gelten für die 
Anwendung des ermäßigten Steuers atz es als eine 
Brauerei. 

(7) Auf Antrag desjenigen, der die Steuer nach 
Abs. 1 nachweislich im Steuergebiet entrichtet hat, 
wird für Bier, das dem nach Abs. 3 ermäßigten 
St~uersatz unterliegt, die Steuerdifferenz erstattet. 
Der Antrag auf Erstattung ist nur für volle 
Kalenderjahre zulässig und bei sonstigem Verlust 
des Anspruchs bis zum Ablauf des Kalenderjahres, 
das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Steuer­
schuld entstanden ist, zu stellen. 

(8) Die Erstattung der Biersteuer obliegt dem 
Hauptzollamt Innsbruck. Der Antrag muß alle für 
die Erstattung maßgeblichen Angaben enthalten. 
Beizufügen sind die Untedagen für den Nachweis 
oder die Glaubhaftmachung der Angaben. Stammt 
das Bier aus einem Mitgliedstaat oder Drittland, ist 
eine amtliche Bestätigung über die Gesamt jahres­
erzeugung der jeweiligen ausländischen Brauerei 
vorzulegen .. 

Steuerbefreiungen 

§ 4. (1) Von der Biersteuer ist befreit: 
1. Bier, das 

a) zur Herstellung von Essig, 
b) vergällt zur Herstellung von anderen 

Erzeugnissen als Lebensmitteln, 
c) unmittelbar oder als Bestandteil von 

Halbfertigerzeugnissen für die Herstel­
lung von Lebensmitteln, sofern jeweils der 
Alkoholgehalt fünf Liter reinen Alkohol je 
100 Kilogramm des Erzeugnisses nicht 
überschreitet, oder 

d) zur Herstellung von Arzneimitteln 
verwendet wird, sofern diese Verwendung 
gemäß § 6 Abs. 2 bewilligt wurde (Bierver­
wendungsbetrieb ); 

2. Bier, das für Zwecke des Steuerlagers 
untersucht und dabei verbraucht wird; 

3. Bier, das für Zwecke der amtlichen Aufsicht 
oder sonstigen behördlichen Aufsicht entnom­
men wird. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, durch Verordnung . 

1. ini Falle der Einfuhr von Bier dessen 
Steuerfreiheit unter den Voraussetzungen 
anzuordnen, unter denen es nach der 
Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates 
vom 28. März 1983 über das gemein­
schaftliche System der Zollbefreiungen 
(ABI. EG Nr. L 105 S 1) und anderen von 
der Europäischen Gemeinschaft erlassenen 
Rechtsvorschriften vom Zoll oder den Ver­
brauchsteuern befreit werden kann, 

2. die steuerfreie Verbringung von Bier aus 
anderen Mitgliedstaaten in das Steuergebiet 
unter den Voraussetzungen zu regeln, unter 
denen eine steuerfreie Einfuhr nach Z 1 
erlaubt ist, 

3. den steuerfreien Bezug von Bier im Rahmen 
der diplomatischen und berufskonsularischen 
Beziehungen sowie zur Durchführung zwi­
schenstaatlicher Verträge zu regeln, 

4. zur Durchführung von Artikel 28 der Richt­
linie 92/12/EWG Unternehmen auf Flug­
häfen, in Flugzeugen oder auf Schiffen zu 
gestatten, Bier steuerfrei im Rahmen bestimm­
ter Mengen als Reisebedarf an Reisende 
abzugeben, die sich im innergemeinschaft­
lichen Flug- oder Schiffsverkehr in andere 
Mitgliedstaaten begeben, sowie die dazu 
notwendigen Verfahrensvorschriften zu erlas­
sen. 

Steuererstattung oder Steuervergütung bei 
Aufnahme in Steuerlager im Steuergebiet 

§ 5. (1) Die Steuer wird auf Antrag erstattet 
oder vergütet für nachweislich im Steuergebiet 
versteuertes Bier, das in ein Steuerlager aufge­
nommen worden ist, ausgenommen Ausleerbier, 
Tropfbier oder Bierneigen. 

(2) Erstattungs- oder vergütungsberechtigt ist der 
Inhaber des Steuerlagers. 

- (3) Die Erstattung oder Vergütung der Bier­
steuer obliegt dem Hauptzollamt, in dessen Bereich 
sich das Steuerlager befindet. 

(4) Erstattungs- und Vergütungs anträge sind nur 
für volle Kalendermonate zulässig. Sie sind bei 
sonstigem Verlust des Anspruchs bis zum Ablauf 
des auf die Aufnahme des Bieres folgenden 
Kalenderjahres zu stellen. 
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2. Verfahren der Steuerbefreiung 

Bierverwendungsbetriebe 

§ 6. (1) Bierverwendungsbetriebe im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind Betriebe, denen nach Abs. 2 
die B~willigung zum steuerfreien Bezug von Bier 
erteilt wurde. 

(2) Die Bewilligung zum steuerfreien Bezug ist 
für Bier zu erteilen, das für einen im § 4 Abs. 1 
Z 1 angeführten Zweck verwendet werden solL 

(3) Als Betriebsinhaber gilt die Person oder 
Personenvereinigung, auf deren Namen oder Firma 
die Bewilligung lautet. 

(4) Für Bierverwendungsbetriebe gelten die 
Bestimmungen der §§ 12 und 13 sinngemäß. Die 
Betriebsbeschreibung muß nur jene Angaben 
enthalten, die im Zusammenhang mit der steuer­
freien Verwendung des Bieres stehen. 

3. Entstehung, Anmeldung und Fälligkeit der 
Steuer 

Steuerschuld 

§ 7. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, entsteht die Steuerschuld 
dadurch, daß Bier aus einem Steuerlager weg­
gebracht wird, ohne daß sich ein weiteres Steuer­
aussetzungsverfahren oder Zollverfahren nach § 15 
Abs. 1 Z 3 anschließt, oder dadurch, daß es in 
einem Steuerlager zum Verbrauch entnommen 
wird (Entnahme in den freien Verkehr). Als 
Entnahme von Bier zum Verbrauch gilt auch das 
Verbringen in einen Betriebsteil, in dem Bier 
ausschließlich an Verbraucher abgegeben wird. 
Wird Bier, das m emem Steuerlager zum 
Verbrauch entnommen wurde, aus dem Betrieb 
weggebracht, dann entsteht durch eine solche 
Wegbringung keine Steuerschuld. Als Entnahme 
zum Verbrauch gilt nicht die Weiterverarbeitung 
von Bier. zu einem anderen Produkt. 

(2) Wird Bier ohne Bewilligung gewerblich 
hergestellt, entsteht die Steuerschuld mit der 
Herstellung des Bieres. 

(3) Wird Bier, das ~ach § 4 Abs. 1 Z 1 steuerfrei 
ist, bestimmungswidrig verwendet oder aus dem 
Bierverwendungsbetrieb weggebracht, so entsteht 
dadurch die Steuerschuld. Kann der Verbleib des 
Bieres nicht festgestellt werden, so gilt es als 
bestimmungswidrig verwendet. 

(4) Die. Steuerschuld entsteht 
1. in den Fällen des Abs. 1 im Zeitpunkt der 

Entnahme in den freien Verkehr; 
2. in den Fällen des Abs. 2 1m Zeitpunkt der 

Herstellung; 
3. in den Fällen des Abs. 3 im Zeitpunkt der 

Verwendung, der Wegbringung oder der 
Feststellung von Fehlmengen. ' 

Steuerschuldner 

§ 8. Steuerschuldner ist 
1. in den, Fällen des § 7 Abs. 1 der Inhaber des 

Steuerlagers ; 
2. in den Fällen des § 7 Abs. 2 der Inhaber des 

Herstellungsbetriebes ; 
3. in den Fällen des § 7 Abs. 3 der Inhaber des 

Betriebes, in dem das Bier bestimmungswidrig 
verwendet, aus dem das Bier, weggebracht 
wurde oder in dem die Fehlmengen fest­
gestellt wurden. 

Steuerpflichtige Menge 

§ 9. (1) Als Menge, für welche die Steuerschuld 
entsteht, gilt 

1. für Bier in nicht geeichten, aber den 
eichrechtlichen Vorschriften entsprechenden 
Flaschen die Menge, welche dem auf den 
Flaschen angegebenen Nenninhalt entspricht; 

2. für Bier in geeichten Transportbehältnissen 
mit einem Rauminhalt von bis zu einem 
Hektoliter die dem eichbehördlich bezeich­
neten Rauminhalt dieser Gefäße entsprechen­
de Menge; 

3. für Bier' in anderen nicht geeichten Trans­
. portbehältnissen, in denen es an Verbraucher 
abgegeben wird, die dem Rauminhalt dersel­
ben entsprechende Menge. 

(2) Befindet sich das Bier in keinem der im 
Abs. 1 angeführten Transportbehältnisse, dann 
entsteht die Steuerschuld für die im Zeitpunkt 
ihres Entstehens tatsächlich vorhandene Menge. 
Wird in einem solchen Fall das Volumen der 
Biermenge aus dem Eigengewicht ermittelt, so ist 
ein Kilogramm einem Liter gleichzusetzen. 

Anmeldung, Selbstberechnung und Fälligkeit 

§ 10. (1) Entsteht die Steuerschuld nach§ 7 
Abs. 1, so hat der Steuerschuldner bis zum 25. 
eines jeden Kalendermonats bei dem Hauptzoll­
amt, in dessen Bereich sich der Betrieb des 
Steuerschuldners befindet, die Biermengen, für die 
1m vorangegangenen Monat die Steuerschuld 
entstanden ist, nach Steuerklas.sen getrennt, schrift­
lich anzumelden. Bier, das bis zum Tag der 
Aufzeichnung (§ 43) aus dem freien Verkehr 
zurückgenommen worden ist, muß nicht ange­
meldet werden. 

(2) Der Steuerschuldner hat in der Anmeldung 
von den anzumeldenden Mengen jene darin 
enthaltenen Mengen abzuziehen, die auf Bier 
entfallen, das nach § 4 von der Biersteuer befreit 
ist. Die abgezogenen Mengen sind nach den 
Befreiungsgründen des § 4 aufzugliedern. Von 
den nach Vornahme dieser Abzüge verbleibenden 
Mengen hat der' Steuerschuldner die Biersteuer zu 
berechnen (Selbstberechnung). Der Steuerschuld­
ner kann bei der Selbstberechnung Biersteuer­
beträge abziehen, die gemäß § 5 Abs. 1 oder § 31 

2 
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Abs. 1 zu erstatten oder zu vergüten sind. Die 
Vornahme eines solchen Abzugs gilt als Antrag im 
Sinne des § 5 Abs. 1 oder § 31 Abs. 1. 

(3) Der Steuerschuldner hat für jedes Steuerlager 
eine gesonderte Anmeldung einzureichen. Die 
Verpflichtung zur Anmeldung besteht auch dann, 
wenn für die anzumeldenden Mengen keine 
Biersteuer zu entrichten ist. 

(4) Entsteht die Steuerschuld nach § 7 Abs. 1, ist 
die Biersteuer bis zum 25. des auf das Entstehen 
der Steuerschuld folgenden Kalendermonats bei 
dem im Abs. 1 genannten Hauptzollamt zu 
entrichten. 

(5) Entsteht die Steuerschuld nach § 7 Abs. 2 
oder 3, so hat der Steuerschuldner die Biermengen 
binnen einer Woche nach Entstehen der Steuer­
schuld bei dem Hauptzollamt, in dessen Bereich 
sich der Betrieb befindet, schriftlich anzumelden. 
Weiters hat der Steuerschuldner die auf die 
anzumeldenden Mengen entfallende Biersteuer 
selbst zu berechnen und den errechneten Steuer­
betrag bis zum Ablauf der Anmeldefrist zu 
entrichten. 

4. Steueraussetzungsverfahren 

Begriff 

§ 11. (1) Die Biersteuer ist ausgesetzt (Steuer­
aussetzungsverfahren) für Bier, das 

1. sich in einem Steuerlager (Abs. 2) befindet, 
oder 

2. nach §§ 15, 16 und 22 befördert wird. 

(2) Steuerlager im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind Herstellungsbetriebe oder Bierlager, soweit für 
diese eine Bewilligung nach § 12 oder § 14 erteilt 
worden ist, sowie in anderen Mitgliedstaaten 
gelegene Betriebe, die nach den Bestimmungen 
dieser Mitgliedstaaten als Steuerlager zugelassen 
sind. 

Herstellungsbetriebe, Erteilung der Bewilligung 

§ '12. (1) Herstellungsbetriebe im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind im Steuergebiet gelegene 
Betriebe, in welchen Bier hergestellt wird. Als 
Herstellung gilt auch eine Bearbeitung oder 
Verarbeitung von Bier, durch die eine Mengen­
vermehrung eintritt, die nicht durch den Ver­
braucher oder in dessen Auftrag vorgenommen 
wird, oder durch die der Stammwürzegehalt so 
verändert wird, daß sich dadurch die Besteuerungs­
grundlagen ändern. 

(2) Wer Bier gewerblich unter Steueraussetzung 
herstellen will, bedarf einer Bewilligung. Die 
Bewilligung ist nur Betriebsinhabern zu erteilen, 
die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, 
rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen, Sicherheit 
gemäß Abs. 4 leisten, gegen deren steuerliche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen und 

sofern kein Ausschließungsgrund (Abs. 5) vorliegt. 
Von den Erfordernissen, Bücher zu führen und 
Jahresabschlüsse aufzustellen, kaRn auf Antrag bei 
Betrieben abgesehen werden, die nicht nach den 
Vorschriften der Bundesabgabenordnung, BGBI. 
NI. 194/1961, zur Führung von Büchern verpflich­
tet sind, soweit dadurch die Erhebung der 
Biersteuer nicht gefährdet wird. 

(3) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung ist 
bei dem Hauptzollamt schriftlich einzubringen, in 
dessen Bereich sich der Betrieb befindet. Der 
Antrag muß alle Angaben über die für die 
Erteilung der Bewilligung geforderten Voraus­
setzungen enthalten; beizufügen sind die Unter­
lagen für den Nachweis oder die Glaubhaftma­
chung der Angaben, eine mit einem Grundriß 
versehene Beschreibung des Betriebes und eine 
Beschreibung der Herstellung, der Lagerung, der 
Bearbeitung oder Verarbeitung, der Verwendung 
und des Verbrauches von Bier im Betrieb. Das 
Zollamt hat das Ergebnis der: Überprüfung der 
eingereichten Beschreibungen in einer mit dem 
Antragsteller aufzunehmenden Niederschrift 

. (Bef~ndprotokoll) festzuhalten. Auf diese Beschrei­
bungen _ kann in späteren Eingaben des Antrag­
stellers Bezug genommen werden, soweit Ände­
rungen der darin angegebenen Verhältnisse nicht 
eingetreten sind. Im Bewilligungsbescheid ist die 
örtliche Begrenzung des Betriebes anzugeben. 

(4) Vor der Erteilung der Bewilligung ist 
Sicherheit in Höhe der Biersteuer zu leisten, die 
voraussichtlich während eines Kalendermonats für 
aus dem Herstellungsbetrieb in den freien Verkehr 
entnommenes Bier entsteht. 

(5) Eine Bewilligung darf nicht erteilt werden, 
1. wenn im Betrieb Einrichtungen, die für die 

Ausübung der amtlichen Aufsicht notwendig 
sind, nicht vorhanden sind, oder 

2. wenn im Betrieb Einrichtungen vorhanden 
sind, die die amtliche Aufsicht erschweren 
oder verhindern. 

(6) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, dem 
Zollamt die Inbetriebnahme sowie jede Änderung 
der in den eingereichten Beschreibungen oder im 
Befundprotokoll angegebenen Verhältnisse anzu­
zeIgen. 

(7) Die Anzeigen sind binnen einer Woche, 
gerechnet vom Eintritt des anzuzeigenden Ereig­
nisses, schriftlich zu erstatten. Das Befundprotokoll 
und der Bewilligungsbescheid sind, soweit erforder­
lich, zu ergänzen. 

(8) Als Betriebsinhaber gilt die Person oder 
Personenvereinigung, auf deren Namen oder Firma 
die Bewilligung lautet. 

Herstellungsbetriebe, Erlöschen der Bewilligung 

§ 13. (1) Das Recht zur Führung emes 
Herstellungsbetriebes erlischt: 
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1. durch Widerruf der Bewilligung; 
2. durch Verzicht, wenn dieser schriftlich oder 

zur Niederschrift erklärt wird; 
3. durch Einstellung des Betriebes auf Dauer; 
4. bei einem Übergang des Betriebes im Erbweg 

auf den Erben mit dem Eintritt der Rechts­
kraft des Einantwortungsbeschlusses oder mit 
der tatsächlichen übernahme des Betriebes 
durch den Erben auf Grund eines vorherge­
henden Beschlusses über die Besorgung und 
Benutzung der Verlassenschaft, bei einem' 
sonstigen übergang des Betriebes mit dessen 
tatsächlicher übernahme durch eine andere 
Person oder Personenvereinigung; 

5. durch die Eröffnung des Konkurses über das 
Vermögen des Inhabers des Herstellungsbe­
triebes oder durch die Ablehnung der 
Eröffnung des Konkurses mangels Masse. 

(2) Die Bewilligung ist zu widerrufen: 
1. wenn nachträglich Tatsachen eingetreten 

sind, bei deren Vorliegen im Zeitpunkt der 
Erteilung der Bewilligung der Antrag abzu­
weisen gewesen wäre, und das Recht zur 
Führung des Herstellungsbetriebes nicht 
bereits kraft Gesetzes erloschen ist; 

2. wenn im Betrieb während eines ununter­
brochenen Zeitraumes von mehr als sechs 
Monaten kein Bier hergestellt, gelagert, be­
oder verarbeitet wurde; 

3. wenn eine vom Inhaber des Herstellungsbe­
triebes bestellte Sicherheit, die unzureichend 
geworden ist, nicht binnen einer vom Zollamt 
gesetzten Frist ergänzt oder durch eine 
anderweitige Sicherheit ersetzt wurde; 

4. wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
daß der Eingang der Biersteuer für das 
hergestellte, gelagerte, be- oder verarbeitete 
Bier gefährdet ist. 

(3) Wenn die Bewilligung auf Grund anderer 
Abgabenvorschriften zurückgenommen oder aufge­
hoben wird, sind die Bestimmungen über den 
Widerruf (Abs. 2) sinngemäß anzuwenden. Die 
Zurücknahme oder Aufhebung darf nicht mit 
rückwirkender Kraft ausgesprochen werden. -

(4) Bier, das sich im Zeitpunkt des Erlösehens 
des Rechtes zur Führung des Herstellungsbetriebes 
im Betrieb befindet, gilt als im Zeitpunkt des 
Erlöschens als in den freien Verkehr entnommen, 
soweit es nicht binnen zwei Wochen nach dem 
Erlöschen in ein anderes Steuerlager aufgenommen 

\ wird. 

Bierlager 

§ 14. (1) Bierlager im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind im Steuergebiet gelegene Betriebe, die 

1. der Lagerung oder 
2. der Verwendung von Bier zur Herstellung 

von Branntwein oder anderen verbrauch­
steuerpflichtigen Getränken dienen. 

(2) Wer Bier unter Steueraussetzung lagern oder 
verwenden will, bedarf einer Bewilligung. Die 
Bewilligung zur Führung eines Bierlagers nach 
Abs. 1 Z 1 ist nur zu erteilen, wenn der voraus­
sichtliche jährliche Bierabsatz mindestens 5 000 hl 
und die durchschnittliche Lagetdauer mindestens 
ein Monat betragen. § 12 Abs. 2 bis 8 und § 13 
gelten sinngemäß. 

Verkehr unter Steueraussetzung im Steuergebiet 

§ 15. (1) Bier darf unter Steueraussetzung aus 
einem Steuerlager 

1. in ein anderes Steuerlager im Steuergebiet 
verbracht oder 

2. in Betriebe, denen die steuerfreie Verwen­
dung nach § 6 Abs. 2 bewilligt wurde, 
verbracht oder . 

3. in einZollverfahren übergeführt werden, 
ausgenommen das Verfahren der Überfüh­

. rung in den zollrechtlich freien Verkehr und 
das Ausfuhrverfahren. 

(2) Bier darf in den Fällen des § 24 auf Antrag 
des nach den Zollvorschriften zur Anmeldung 
Verpflichteten (Anmelder) auch im Anschluß an 
die Überführung in den zollrechtlich freien 
Verkehr unter Steueraussetzung in ein anderes 
Steuerlager oder in einen Bierverwendungsbetrieb 
im Steuergebiet verbracht werden. 

(3) Das Bier ist unverzüglich vom Inhaber des 
beziehenden Steuerlagers in' sein Steuerlag~r oder 
vom Inhaber des Bierverwendungsbetriebes in 
seinen Betrieb aufzunehmen oder vom Inhaber 
des Zollverfahrens in das Zollverfahren nach 
Abs. 1 Z 3 überzuführen. 

(4) Bei einer Beförderung im Steueraussetzungs­
verfahren hat der Inhaber des abgebenden Steuer­
lagers, im Falle des Abs. 2 der Anmelder oder der 
Inhaber des beziehenden Steuerlagers, Sicherheit 
für den Versand in Höhe der Steuer zu leisten, die 
bei einer Entnahme des Bieres in den freien 
Verkehr entstehen würde. Besteht eine ausreichen­
de Lagersicherheit, deckt diese auch den Versand 
ab. 

Verkehr unter Steueraussetzung mit anderen 
Mitgliedstaaten 

§ 16. (1) Bier darf unter Steueraussetzung im 
innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren 
1. von Inhabern von Steuerlagern und berech­

tigten Empfängern (§ 17) im Steuergebiet aus 
Steuerlagern in anderen Mitgliedstaaten 
bezogen oder 

2. aus Steuerlagern im Steuergebiet in Steuer­
lager oder Betriebe von berechtigten Empfän­
gern (§ 17) in anderen Mitgliedstaaten 
verbracht oder 

3. durch das Steuergebiet befördert 
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werden. Im Falle der Z 2 hat der Inhaber des 
abgebenden Steuerlagers (Versender) für den 
Versand eine in allen Mitgliedstaaten gültige 
Sicherheit in Höhe der Steuer zu leisten, die bei 
einer Entnahme des Bieres in den freien Verkehr 
im Steuergebiet entstehen würde. Besteht eine 
ausreichende Lagersicherheit, deckt diese auch den 
Versand ab. 

(2) Das Bier ist unverzüglich 
1. vom Inhaber des abgebenden Steuerlagers aus 

dem Steuergebiet in den anderen Mitglied­
staat zu verbringen, 

2. vom Inhaber des beziehenden Steuerlagers in 
sein Steuerlager oder vom berechtigten 
Empfänger in seinen Betrieb im Steuergebiet 
aufzunehmen. Mit der Aufnahme ist das 
innergemeinschaftliche Steuerversandverfah­
ren abgeschlossen. 

(3) Mit der Aufnahme des Bieres in den Betrieb 
des berechtigten Empfängers entsteht die Steuer­
schuld, es sei denn, es ist im Rahmen einer 
Bewilligung zur steuerfreien Verwendung bezogen 
worden. Steuerschuldner ist der berechtigte 
Empfänger. Für die Anmeldung und Entrichtung 
der Steuer gilt § 10 Abs. 1 bis 4 sinngemäß. 

Berechtigte Empfänger 

§ 17. (1) Berechtigte Empfänger im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind Personen, denen von einem 
anderen Mitgliedstaat oder nach Abs. 2 die 
Bewilligung erteilt worden ist, Bier unter Steuer­
aussetzung aus einem anderen Mitgliedstaat zu 
gewerblichen Zwecken 

1. nicht nur gelegentlich oder 
2. im Einzelfall 

zu beziehen. Der Bezug durch eIDe Einrichtung 
. des öffentlichen Rechts steht dem Bezug zu 
gewerblichen Zwecken gleich. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 Z 1 wird auf 
Antrag Personen oder Personenvereinigungen 
erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher 
führen, rechtzeitig Jahresabschlüss.e aufstellen und 
gegen deren steuerliche Zuverlässigkeit keine 
Bedenken bestehen. V or der Erteilung der 
Bewilligung ist Sicherheit für die v.oraussichtlich 
während eines Kalendermonats entstehende Steuer 
zu leisten. Im Falle des Abs. 1 Z 2 wird die 
Bewilligung erteilt, wenn eine Sicherheit in Höhe 
der im Einzelfall entstehenden Steuer geleistet 
worden ist. Ist ein Beauftragter (§ 18 Abs. 1) 
zugelassen worden, kann auf Antrag von der 
Sicherheitsleistung abgesehen werden, solange 
keine Anzeichen für eine Gefährdung <ler Steuer 
erkennbar sind. Die Voraussetzungen des ersten bis 
dritten Satzes gelten nicht für die Bewilligung einer 
Einrichtung des öffentlichen Rechts. 

(3) Der Antrag muß alle für die Erteilung der 
Bewilligung geforderten Voraussetzungen enthal­
ten; beizufügen sind die Unterlagen über den 

Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Anga­
ben. Anzugeben sind der Gegenstand und die 
Anschrift des Betriebes, der das Bier beziehen soll, 
die Menge des Bieres und die Höhe der voraus­
sichtlich während eines Jahres entstehenden Steuer. 

(4) Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt 
schriftlich einzubringen, in dessen Bereich der 
Antragsteller seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat. 
Für das Erlöschen der Bewilligung gilt § 13 
sinngemäß. 

Beauftragter 

§ 18. (1) Auf Antrag des Inhabers eIDes 
Steuerlagers in einem anderen Mitgliedstaat kann 
bei der Belieferung eines berechtigten Empfängers 
eine im Steuergebiet niedergelassene Person oder 
Personenvereinigung als Beauftragter zugelassen 
werden, wenn sie ordnungsgemäß kaufmännische 
Bücher führt, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellt, 
Aufzeichnungen über die Lieferungen des Antrag­
stellers in das Steuergebiet führt und gegen ihre 
steuerliche Zuverlässigkeit keine Bedenken 
bestehen. Vor der Erteilung der Bewilligung ist 
Sicherheit in der nach § 17 Abs. 2 vorgeschriebe­
nen Höhe zu leisten. Der Beauftragte wird neben 
dem berechtigten Empfänger Steuerschuldner. 

(2) Der Antrag muß alle für die Erteilung der 
Bewilligung geforderten Voraussetzungen enthal­
ten; beizufügen sind die Unterlagen' über den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Anga­
ben. Anzugeben sind der Gegenstand des Betriebes, 
die Menge des zu liefernden Bieres, die Höhe der 
voraussichtlich während eines Jahres entstehenden 
~teuer sowie Name und Anschrift der berechtigten 
Empfänger, für die der Beauftragte tätig werden 
soll. Weiters hat der Antragsteller die Erklärung 
des Beauftragten vorzulegen, daß dieser mit der 
Antragstellung einverstanden ist. 

(3) Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt 
schriftlich einzubringen, in dessen Bereich sich 
der Geschäfts- oder Wohnsitz des Beauftragten 
befindet. Für das Erlöschen der Bewilligung gilt 
§ 13 sinngemäß. 

(4) Für die Anmeldung und Entrichtung der 
Steuer gilt § 10 Abs. 1 bis 4 sinngemäß. 

Begleitdokument 

§ 19. (1) Soll Bier unter Steueraussetzung in ein 
Steuerlager oder in den Betrieb eines berechtigten 
Empfängers in einem anderen Mitgliedstaat 
verbracht werden, hat der Versender das nach 
der Verordnung (EWG) Nr. 2719/92 der Kom­
mission vom 11. September 1992 zum begleitenden 
Verwaltungs dokument bei der Beförderung ver­
brauchsteuerpflichtiger Waren unter Steuerausset­
zung (ABI. EG Nr. L 276 S 1) vorgeschriebene 
Versandpapier (begleitendes Verwaltungsdoku­
ment) auszufertigen. Als begleitendes Verwaltungs-
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dokument gelten auch Handelsdokumente, wenn 
sie die gleichen Angaben unter Hinweis auf das 
entsprechende Feld im Vordruck des begleitenden 
Verwaltungs dokuments enthalten. Der Beförderer 
hat die zweite bis vierte Ausfertigung des Begleit­
dokuments bei der Beförderung des Bieres 
mitzuführen. Der Versend er hat die erste Aus­
fertigung zu seinen Aufzeichnungen zu nehmen. 

(2) An Stelle des im Abs. 1 vorgesehenen 
Begleitdokuments kann bei der Verbringung von 
Bier über das Gebiet von EFTA-Ländern das 
Einheitspapier nach der Verordnung (EWG) 
Nr.2913/92 des . Rates vom 12. Oktober 1992 
zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 
(ABI. EG Nr. L 302 S 1) verwendet werden. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, 
durch Verordnung das diesbezügliche Verfahren 
näher zu regeln. 

(3) Ändert sich während des Versands nach 
Abs. 1 der Ort der Lieferung oder der Empfänger, 
hat dies der Versender oder der von ihm mit dem 
Versand Beauftragte unverzüglich dem für den 
Versender zuständigen Hauptzollamt anzuzeigen 
und die Änderung unverzüglich in das Begleit­
dokument einzutragen. 

§ 20. (1) Wird Bier unter Steueraussetzung aus 
anderen Mitgliedstaaten im Steuergebiet von 
Inhabern von Steuerlagern oder berechtigten 
Empfängern bezogen, hat der Beförderer bei der 
Beförderung ein für das Bier ordnungsgemäß 
ausgefertigtes Begleitdokument (§ 19 Abs. 1 oder 
2) mitzuführen. Zur Erledigung des innergemein-

,schaftlichen Steuerversandverfahrens hat der Emp­
fänger die dritte und vierte Ausfertigung des 
Begleitdokuments mit seiner Empfangsbestätigung 
dem für die amtliche Aufsicht zuständigen Zollamt 
vorzulegen und anschließend die für den Ver­
sender bestimmte dritte Ausfertigung (Rückschein) 
unverzüglich an den Versender zurückzusenden. 
Wird das Einheitspapier als Versandpapier ver­
wendet, hat der Empfänger als Rückschein eine 
Ablichtung des fünften Exemplars des Einheits­
papiers mit seiner Empfangsbestätigung unverzüg­
lich an den Versender zurückzusenden. Eine 
weitere Ablichtung dieses Exemplars hat der 
Empfänger zu seinen Aufzeichnungen zu nehmen. 

(2) Das Hauptzollamt kann den Empfänger auf 
Antrag unter Bedingungen und Auflagen von der 
Vorlagepflicht nach Abs. 1 befreien, wenn die 
Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, 
durch Verordnung das diesbezügliche Verfahren 
näher zu regeln. 

Sicherheitsleistung 

§ 21. (1) Sicherheit für das Steuerversandver­
fahren kann für mehrere Verfahren als Gesamt­
bürgschaft oder für jedes Verfahren einzeln als 
Einzelbürgschaft oder als Barsicherheit geleistet 
werden. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, durch Verordnung 

1. die Art und das Verfahren· der Sicherheits­
leistung im Steuerversandverfahren näher zu 
regeln, 

2. zu regeln, daß u'nter bestimmten Voraus­
setzungen bei der Erteilung einer Bewilligung 
auf die Leistung einer Sicherheit nach §§ 12 
Abs. 4, 14 Abs. 2 oder 17 Abs. 2 verzichtet 
werden kann, wenn dadurch das Biersteuer­
aufkommen nicht gefährdet wird. 

5. Ausfuhr unter Steueraussetzung 

§. 22. (1) Bier darf aus Steuerlagern unter 
Steueraussetzung aus dem EG-Verbrauchsteuerge­
biet ausgeführt werden. 

(2) Wird das Bier über andere Mitgliedstaaten 
ausgeführt, ist das innergemeinschaftliche Steuer­
versandverfahren anzuwenden. 

(3) Für Bier unter Steueraussetzung, das 
unmittelbar oder über andere Mitgliedstaaten aus 
dem EG-Verbrauchsteuergebiet ausgeführt werden 
soll, gilt § 19 sinngemäß. An die Stelle des 
Empfängers tritt die Zollstelle, an der das Bier 
das EG-Verbrauchsteuergebiet verläßt. 

(4) Der Inhaber des Steuerlagers hat Sicherheit 
in Höhe der Steuer zu leisten, die bei einer 
Entnahme des Bieres in den freien Verkehr 
entstehen würde. Wird das Bier über andere 
Mitgliedstaaten ausgeführt, muß die Sicherheit in 
allen Mitgliedstaaten gültig sein. 

(5) Der Inhaber des Steuerlagers hat das Bier 
unverzüglich auszuführen. 

6. Unregelmäßigkeiten im Verkehr unter 
Steueraussetzung 

§ 23. (1) Wird Bier während der Beförderung 
nach den §§ 15, 16, 22 oder 25 im Steuergebiet 
dem Steueraussetzungsverfahren entzogen, entsteht 
die Steuerschuld, es sei denn, daß es nachweislich 
untergegangen oder an Personen im Steuergebiet 
abgegeben worden ist, die zum Bezug von 
steuerfreiem Bier oder von Bier unter Steueraus­
setzung berechtigt sind. Schwund steht dem 
Untergang gleich. Bier gilt als entzogen, wenn es 
in den Fällen des § 15 Abs. 3, des § 16 Abs. 2, des 
§ 22 Abs. 5 oder des § 25 Abs. 2 nicht bestim­
mungsgemäß in das Steuerlager oder den Betrieb 
im Steuergebiet aufgenommen, in ein Zollverfahren 
übergeführt oder aus dem Steuergebiet ausgeführt 
wird. 

(2) Wird im Steuergebiet festgestellt, daß Bier 
bei der Beförderung aus einem Steuerlager eines 
anderen Mitgliedstaates dem Steueraussetzungsver­
fahren entzogen worden ist, und kann nicht 
ermittelt werden, wo das Bier entzogen worden 
ist, gilt es als im Steuergebiet entzogen. Der erste 
Satz gilt sinngemäß, wenn eine sonstige Unregel-
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mäßigkeit festgestellt worden ist, die einem 
Entziehen aus dem Steueraussetzungsverfahren 
gleichsteht. 

(3) Ist Bier im innergemeinschaftlichen Steuer­
versandverfahren aus einem Steuerlager im Steuer­
gebiet an ein Steuerlager, einen berechtigten 

. Empfänger oder eine Ausfuhrzollstelle in einem 
anderen Mitgliedstaat versandt worden und führt 
der Versender nicht innerhalb einer Frist von vier 
Monaten ab dem Tag des Versandbeginns den 
Nachweis, daß das Bier 

1. am Bestimmungsort angelangt oder 
2. untergegangen oder 
3. auf Grund einer außerhalb des Steuergebiets 

eingetretenen oder als eingetreten geltenden 
Unregelmäßigkeit nicht am Bestimmungsort 
angelangt ist, 

gilt es als im Steuergebiet dem' Steueraussetzungs­
verfahren entzogen. 

(4) Geht im Steuerversandverfahren nach §§ 16 
oder 22 der Rückschein nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach dem Versand beim Versender ein 
oder sind im Rückschein Mehr- oder Fehlmengen 
bestätigt worden, hat der Versender dies unver­
züglich dem für die amtliche Aufsicht zuständigen 
Zollamt schriftlich anzuzeigen. 

(5) Steuerschuldner ist iri den Fällen der Abs. 1 
bis 3 

1. der Versender, 
2. daneben der Empfänger, wenn er vor 

Entstehung der Steuerschuld die Gewahr­
same am Bier erlangt hat .. 

Im Falle des Abs. 1 ist auch Steuerschuldner, wer 
das Bier entzogen hat. Die Steuer ist unverzüglich 
bei dem Hauptzollamt schriftlich anzumelden und 
zu entrichten, in dessen Bereich der Steuerschuld­
ner seinen Betrieb oder seinen Geschäfts- oder 
Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen 1m 
Steuergebiet, beim Hauptzollamt Innsbruck. 

(6) Wird in den Fällen der Abs. 2 und 3 vor 
Ablauf einer Frist von drei Jahren ab dem Tag der 
Ausfertigung des innergemeinschaftlichen Begleit­
dokuments festgestellt, daß die Unregelmäßigkeit, 
welche die Steuerschuld ausgelöst hat, in einem 
anderen Mitgliedstaat eingetreten und die Steuer in 
diesem Mitgliedstaat erhoben worden ist, ist die im 
Steuergebiet entrichtete Steuer auf Antrag zu 
erstatten. Die Erstattung obliegt dem Zollamt, bei 
dem der zu erstattende Betrag entrichtet wurde. 

7. Einfuhren aus Drittländern 

§ 24. Wird Bier aus einem Drittland unmittelbar 
in das Steuergebiet eingebracht (Einfuhr) oder 
befindet es sich in einem Zollverfahren oder in 
einer Freizone oder einem Freilager des Steuer­
gebietes, so gelten für die Erhebung der Biersteuer, 
soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, sinngemäß die Zollvorschriften. 

§ 25. (1) Bier darf im Anschluß an die 
überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 
unter Steueraussetzung verbracht werden (§ 15 
Abs. 2). Für die Verbringung hat der Anmelder 
oder der Inhaber des Steuerlagers Sicherheit in 
Höhe der Steuer zu leisten, die bei einer Entnahme 
des Bieres in den freien Verkehr entstehen würde . 

(2) Der Inhaber des Steuerlagers hat das Bier 
unverzüglich in das Steuerlager aufzunehmen. 

8. Verbringen außerhalb des Steueraussetzungs­
verfahrens 

Bezug zu gewerblichen Zwecken 

§ 26. (1) Wird Bier aus dem freien Verkehr eines 
Mitgliedstaates zu gewerblichen Zwecken bezogen, 
entsteht die Steuerschuld dadurch, daß der 
Bezieher 

1. das Bier im Steuergebiet in Empfang nimmt 
oder 

2. das außerhalb des Steuergebietes in Empfang 
genommene Bier in das Steuergebiet verbringt 
oder verbringen läßt. 

Steuerschuldner ist der Bezieher. Der Bezug durch 
eine Einrichtung des öffentlichen Rechts steht dem 
Bezug zu gewerblichen Zwecken gleich. 

(2) Wird Bier aus dem freien Verkehr eines 
Mitgliedstaates in anderen als den im Abs. 1 
genannten Fällen in das Steuergebiet verbracht, 
entsteht die Steuerschuld dadurch, daß es erstmals 
im Steuergebiet zu gewerblichen Zwecken in 
Gewahrsame gehalten oder verwendet wird. 
Steuerschuldner ist, wer es in Gewahrsame hält 
oder verwendet. 

(3) Wer Bier nach den Abs. lader 2 beziehen, 
in Gewahrsame halten oder verwenden will, hat 
dies dem Hauptzollamt, in dessen Bereich er seinen 
Geschäfts- oder Wohnsitz hat, vorher anzuzeigen 
und für die Steuer Sicherheit zu leisten. Hat der 
Anzeigepflichtige keinen Geschäfts- oder Wohnsitz 
im Steuergebiet, ist die Anzeige beim Hauptzollamt 
Innsbruck zu erstatten. 

(4) In der Anzeige sind die Art, die voraussicht­
lich benötigte Menge des Bieres und der Zweck 
anzugeben, für den das Bier bezogen, in Gewahr­
same gehalten oder verwendet werden soll; dabei 
ist auch anzugeben, ob gleichartige Biere des freien 
Verkehrs gehandelt, gelagert oder verwendet 
werden. 

(5) Der Steuerschuldner hat für das Bier, für das 
die Steuerschuld entstanden ist, unverzüglich bei 
dem Hauptzollamt, in dessen Bereich der Steuer­
schuldner seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in 
Ermangelung eines solchen,. beim Hauptzollamt 
Innsbruck, eine Steueranmeldung abzugeben, die 
Steuer zu berechnen und diese spätestens am 25. 
des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden 
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Kalendermonats zu entrichten. Wird das Verfahren 
nach Abs. 3 . nicht eingehalten, ist die Steuer 
unverzüglich zu entrichten. 

Vereinfachtes Begleitdokument 

§ 27. (1) Wird Bier des freien Verkehrs aus 
anderen Mitgliedstaaten zu gewerblichen Zwecken 
in das Steuergebiet verbracht, hat der Beförderer 
bei der Beförderung die zweite und dritte 
Ausfertigung des vereinfachten Verwaltungsdoku­
ments oder des entsprechenden Handelsdoku­
ments nach Artikel 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 3649/92 der Kommission vom 17. Dezember 
1992 über ein vereinfachtes Begleitdokument für 
die Beförderung von verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren, die sich bereits im steuerrechtlich freien 
Verkehr des Abgangsmitgliedstaats befinden (ABI. 
EG Nr. L 369 S 17), mitzuführen. 

(2) Ist bei der Beförderung eine Empfangsbe­
stätigung nach Artikel 4 der im Abs. 1 angeführten 
Verordnung erforderlich, hat der Anzeigepflichtige 
(§ 26 Abs. 3) die für den Lieferer bestimmte 
Ausfertigung des vereinfachten Begleitdokuments 
mit der vom Abgangsmitgliedstaat vorgesehenen 
Empfangsbestätigung unverzüglich an den Lieferer 
zurückzusenden. Das Zollamt hat auf Antrag die 
Anmeldung oder Entrichtung der Biersteuer zu 
bestätigen. 

Verbringen zu privaten Zwecken 

§ 28. (1) Bier, das eine natürliche Person für den 
eigenen Bedarf in einem anderen Mitgliedstaat im 
freien Verkehr erwirbt und selbst in das Steuer­
gebiet verbringt, ist steuerfrei, wenn dieses für 
private und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt 
ist. 

(2) Bei der Beurteilung, ob Bier nach Abs. 1 zu 
privaten Zwecken oder nach § 26 zu gewerblichen 
Zwecken bezogen, in Gewahrsame gehalten oder 
verwendet wird, sind die nachstehenden Umstände 
zu berücksichtigen: 

(. handelsrechtliche Stellung und Gründe des 
Inhabers für die Gewahrsame am Bier; 

2. Ort, an dem sich das Bier befindet, oder die 
Art der Beförderung; 

3. Unterlagen über das Bier; 
4. Menge und Beschaffenheit des Bieres. 

(3) Die Steuerschuld für Bier, das nicht steuerfrei 
ist, entsteht mit dem Verbringen in das Steuer­
gebiet. Steuerschuldner ist die natürliche Person, 
die das Bier in das Steuergebiet verbringt. 

(4) Der Steuerschuldner hat für das Bier, für das 
die Steuerschuld entstanden ist, unverzüglich bei 
dem Hauptzollamt, in dessen Bereich er seinen 
Wohnsitz hat, in Ermangelung' eines solchen, beim 
Hauptzollamt Innsbruck die Biersteuer schriftlich 
anzumelden und zu entrichten. 

Versandhandel 

§ 29. (1) Versandhandel betreibt, wer Bier aus 
dem freien Verkehr des Mitgliedstaates, in dem er 
seinen Sitz hat, an Privatpersonen in anderen 
Mitgliedstaaten liefert und den Versand des Bieres 
an den Erwerber selbst durchführt oder durch 
andere durchführen läßt (Versandhändler). Als 
Privatpersonen im Sinne dieser Bestimmung gelten 
alle Erwerber, die sich gegenüber dem Versand­
händler nicht als Abnehmer a.usweisen, deren 
innergemeinschaftliche Erwerbe nach den V or­
schriften des Umsatzsteuergesetzes der Umsatz­
steuer unterliegen. 

(2) Wird Bier durch einen Versandhändler mit 
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat in das 
Steuergebiet geliefert, entsteht die Steuerschuld 
mit der Auslieferung des Bieres an die Privatperson 
im Steuergebiet. Steuerschuldner ist der Versand­
händler. 

(3) Wer als Versandhändler Bier in das 
Steuergebiet liefern will, hat jede Lieferung vor 
der Versendung dem Hauptzollamt, in dessen 
Bereich der Erwerber seinen Wohnsitz (Sitz) hat, 
unter Angabe der für die Versteuerung maß­
gebenden Merkmale anzuzeigen und Sicherheit in 
Höhe der zu erwartenden Steuerbelastung zu 
leisten. 'Wird ein Beauftragter zugelassen (Abs. 5), 
muß die Sicherheit auch dessen Steuerschuld 
abdecken. 

(4) Der Steuerschuldner hat für das Bier, für das 
die Steuerschuld entstanden ist, unverzüglich bei 
dem im Abs. 3 genannten Zollamt eine Steuer­
anmeldung abzugeben und darin die Steuer selbst 
zu berechnen. Die Steuer ist spätestens bis zum 25. 
des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden 
Kalendermonats zu entrichten. Wird das Verfahren 
nach Abs. 3 nicht eingehalten, ist die Steuer 
unverzüglich zu entrichten. Wurde ein Beauftrag­
ter zugelassen (Abs. 5), richtet sich die Zustän­
digkeit nach Abs. 6. 

(5) Auf Antrag des Versandhändlers kann eine 
im Steuergebiet niedergelassene Person oder 
Personenvereinigung als Beauftragter zugelassen 
werden, wenn sie ordnungsgemäß kaufmännische 
Bücher führt, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellt, 
Aufzeichnungen über die Lieferungen des Antrag­
stellers in das Steuergebiet führt und gegen ihre. 
steuerliche Zuverlässigkeit keine Bedenken 
bestehen. Der Beauftragte wird neben dem 
Versandhändler Steuerschuldner und hat die 
sonstigen steuerlichen Pflichten des Versandhänd­
lers zu erfüllen. 

(6) Der Antrag (Abs. 5) ist bei dem Haupt-
. zollamt schriftlich einzubringen, in dessen Bereich 
sich der Geschäfts- oder Wohnsitz des Beauf­
tragten befindet. Der Antrag muß alle für die 
Erteilung der Bewilligung geforderten Voraus­
setzungen enthalten; beizufügen sind die Unter-
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lagen über den Nachweis oder die Glaubhaftma­
chung der Angaben. Anzugeben sind der Name 
oder die Firma, der Geschäftssitz des Versand­
händlers und des Beauftragten, die Menge des zu 
liefernden Bieres sowie die Höhe der voraussicht­
lich während zweier Kalendermonate entstehenden 
Steuer. Weiters ist die Erklärung des Beauftragten 
vorzulegen, daß dieser mit der AntragsteIlung 
einverstanden ist. 

(7) Soll Bier nur gelegentlich im Versandhandel 
geliefert werden, kann das Hauptzollamt Innsbruck 
auf Antrag des Versandhändlers oder des Beauf­
tragten die Zulassung zu Lieferungen in das 
Steuergebiet allgemein erteilen und bewilligen, 
daß die Steueranmeldung zusammengefaßt für 
alle Lieferungen in einem Kalendermonat bis zum 
25. des auf das Entstehen der Steuerschuld 
folgenden Kalendermonats abgegeben wird. 

(8) Für die Anmeldung und Entrichtung der 
Steuer gilt § 10 Abs. 1 bis 4 sinngemäß. 

(9) Wer beabsichtigt, Bier des freien Verkehrs 
als Versandhändler mit Sitz im Steuergebiet in 
einen anderen Mitgliedstaat zu liefern, hat dies 
schriftlich bei dem Hauptzollamt anzuzeigen, in 
dessen Bereich er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz 
hat. In der Anzeige sind die Menge des Bieres und, 
soweit sie im Zeitpunkt der Anzeige· bereits 
bekannt sind, Name und Anschrift des Empfän­
gers oder der Empfänger sowie der Tag der 
jeweiligen Lieferung anzugeben. 

Verbringen zu gewerblichen Zwecken in andere 
Mitgliedstaaten 

§ 30. Wer Bier des freien Verkehrs zu 
gewerblichen Zwecken, ausgenommen im Versand­
handel, in andere Mitgliedstaaten verbringen will, 
hat das vereinfachte Begleitdokument (§ 27) 
auszufertigen. Der Versender hat die erste 
Ausfertigung . des Begleitdokuments zu seinen 
Aufzeichnungen zu nehmen. Der Beförderer hat 
die zweite und dritte Ausfertigung des Begleit­
dokuments bei der Beförderung des Bieres 
mitzuführen. 

Steuererstattung oder Steuervergütung bei 
Verbringen zu gewerblichen Zwecken in andere 

Mitgliedstaaten oder Drittländer 

§ 31. (1) Die Steuer wird auf Antrag erstattet 
oder vergütet für nachweislich im Steuergebiet 
versteuertes Bier, das zu gewerblichen Zwecken 
(einschließlich Versandhandel) 

a) in einen anderen Mitgliedstaat verbracht 
worden ist oder 

b) unmittelbar 10 elO Drittland ausgeführt 
worden ist. 

(2) Eine Erstattung oder Vergütung nach Abs. 1 
lit. a wird nur gewährt, wenn der Berechtigte 
(Abs. 3) eine amtliche Bestätigung des anderen 

Mitgliedstaates darüber vorlegt, daß das Bier dort 
ordnungsgemäß steuerlich erfaßt worden ist. Im 
Falle der Ausfuhr ist der Austritt über die 
Zollgrenze nachzuweisen. 

(3) Erstattungs- oder vergütungsberechtigt ist 
derjenige, auf dessen Rechnung das Bier in den 
anderen Mitgliedstaat verbracht oder in elO 
Drittland ausgeführt wurde. 

(4) Erstattungs- und Vergütungs anträge sind nur 
für volle Kalendermonate zulässig. Sie sind bei 
sonstigem Verlust des Anspruchs bis zum Ablauf 
des auf die· Vetbringung oder die Ausfuhr des 
Bieres folgenden Kalenderjahres zu stellen. 

(5) Die Erstattung oder-. Vergütung der Bier­
steuer obliegt dem Hauptzollamt, in dessen Bereich 
der Berechtigte seinen Geschäfts- oder Wohnsitz 
hat, in Ermangelung eines solchen, dem Haupt­
zollamt Innsbruck. 

9. Amtliche Aufsicht 

§ 32. (1) Die Herstellung, die Lagerung, die 
Beförderung, der Handel, die Bearbeitung, die 
Verarbeitung und die Verwendung von Bier sowie 
die Tätigkeit des Beauftragten nach § 18 Abs. 1 
und § 29 Abs. 5 unterliegen im Steuergebiet der 
amtlichen Aufsicht. Die Herstellung von bierähn­
lichen Getränken mit. einem Alkoholgehalt von 
0,5% vol. und weniger unterliegt ebenfalls der 
amtlichen Aufsicht. 

(2) Die amtliche Aufsicht umfaßt alle über­
wachungsmaßnahmen des Zollamtes, die erforder­
lich sind, um zu verhindern, daß Bier der 
Besteuerung entzogen wird. 

(3) Die amtliche Aufsicht obliegt dem Zollamt, 
in dessen Bereich sich der zu beaufsichtigende' 
Betrieb, der Geschäfts- oder Wohnsitz des 
Beauftragten, das zu beaufsichtigende Transport­
mittel oder Transportbehältnis oder die zu beauf­
sichtigende Ware befinden. 

§ 33. (1) In Ausübung der amtlichen Aufsicht 
sind die Zollorgane unbeschadet der Befugnisse, 
die ihnen n~ch der Bundesabgabenordnung 
zustehen, befugt, 

1. in Betrieben und Transportmitteln Nachschau . 
zu halten; 

2. Umschließungen, in denen sich Bier befindet 
oder befinden kann, auf ihren Inhalt zu 
prüfen; 

3. Bier-, Bierwürze-, Braustoff-, Maische- und 
Branntweinproben sowie Proben solcher 
Waren unentgeltlich zu entnehmen, zu deren 
Herstellung Bier verwendet wurde; 

4. die Bestände an Bier, Bierwürze, Braustoffen, 
Maische, Branntwein und Waren, zu deren 
Herstellung Bier verwendet wurde, festzu­
stellen; 
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5. in Bücher und Aufzeichnungen, die auf 
Grund gesetzlicher Bestimmungen oder ohne 
gesetzliche Verpflichtung geführt werden, 
sowie in die zu den' Büchern und Aufzeich­
nungen gehörenden Belege Einsicht zu 
nehmen; 

6. zu prüfen, ob den Bestimmungen über die 
Aufzeichnungspflichten (§§ 38 bis 43) ent­
sprochen wurde und ob die Aufzeichnungen 
fortlaufend, vollständig und richtig geführt 
werden; 

7. Umschließungen, die zur Aufnahme von Bier 
bestimmt sind oder in denen sich Bier 
befindet, zu kennzeichnen oder diese Kenn­
zeichnung anzuordnen. 

(2) In Ausübung der amtlichen Aufsicht stehen 
den Zoll organen auch alle Befugnisse zu, die ihnen 
nach dem Zollrechts-Durchführungsgesetz emge­
räumt sind. 

§ 34. (1) Wird Bier im Steuergebiet in Trans­
portbehältnisse abgefüllt, müssen diese mit einer 
Kennzeichnung versehen sein, aus der das Zollamt, 
in dessen Bereich die Abfüllung stattgefunden hat, 
feststellen kann, in welchem Betrieb das Bier in das 
Transportbehältnis abgefüllt wurde. 

(2) Für Bier, das sich im Steuergebiet in 
Transportbehältnissen befindet, muß entweder aus 
der Kennzeichnung des Behältnisses oder aus 
diesem Bier zuordenbaren Unterlagen die Steuer­
klasse des Bieres zu ersehen sein. 

§ 35. (1) Der Inhaber eines Steuerlagers oder 
eines Bierverwendungsbetriebes und der berechtigte 
Empfänger haben durch eine körperliche Bestands­
aufnahme festzustellen, welche Mengen an Bier, 
getrennt nach den Steuerklassen, sich am Ende des 
Zeitraumes, welcher der Gewinnermittlung für 
Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Ein­
kommen zugrunde gelegt wird, im Betrieb befinden 
und das Ergebnis dieser Bestandsaufnahme binnen 
vier Wochen dem Hauptzollamt schriftlich mit­
zuteilen. 

(2) Die im Abs. 1 angeführten Personen haben 
auf Verlangen des Zollamtes aus den nach §§ 38 
bis 43 geführten Aufzeichnungen rechnerisch zu 
ermitteln, welche Biermengen, nach Steuerklassen 
getrennt, in einem vom Zollamt zu bestimmenden 
Zeitraum hergestellt, aufgenommen, zum Ver­
brauch entnommen, weggebracht, zurückgenom­
men, steuerfrei verwendet (§ 4 Abs. 1 Z 1), 
bezogen, unbrauchbar' gemacht oder vernichtet 
wurden oder verlorengegangen sind. 

(3) Die im Abs. 1 angeführten Personen, der 
Beauftragte und derjenige, in dessen Gewahrsame 
sich ein Transportmittel oder Transportbehältnis 
befindet, von dem anzunehmen ist, daß damit Bier 
befördert wird, sind verpflichtet, die Amtshandlun­
gen des Zollamtes ohne jeden Verzug zu 

ermöglichen, die erforderlichen Hilfsdienste unent­
geltlich zu leisten und die nötigen Hilfsmittel 
unentgeltlich beizustellen. 

§ 36. Ergeben sich in einem Steuerlager, einem 
Bierverwendungsbetrieb oder einem Betrieb eines 
berechtigten Empfängers bei' der Aufnahme von 
Bierbeständen Fehlmengen, deren Entstehen der 
Betriebsinhaber nicht aufklären kann, so gilt für 
diese Fehlmengen die Steuerschuld als im Zeit­
punkt der Bestandsaufnahme entstanden, soweit sie 
nicht schon vorher entstanden ist. 

§ 37. (1) Der Inhaber eines Steuerlagers, hat jede 
Wegbringung von Bier, das in ein anderes im 
Steuergebiet gelegenes Steuerlager oder einen 
Bierverwendungsbetrieb aufgenommen werden 
soll, dem Zollamt anzuzeigen, in dessen Bereich 
sich der Betrieb des Empfängers bdindet. 

(2) Die Anzeige hat zu enthalten: 
1. die Menge und die Steuerklasse des weg­

gebrachten Bieres; 
2. den Tag der Wegbringung; 
3. die Bezeichnung und die Anschrift des 

Betriebes, in den das Bier aufgenommen 
werden soll. 

(3) Die Anzeige ist in der Regel am Tag der 
Wegbringung, spätestens jedoch am zweiten 
darauffolgeIiden Werktag, schriftlich zu erstatten. 

(4) Die Angaben (Abs. 2) über mehrere Weg­
bringungen von Bier, die am selben Tag stattge­
funden haben, können in einer Anzeige zusam­
mengefaßt werden, wenn das Bier in denselben 
Betrieb aufgenommen werden soll. 

10. Aufzeichnungspflichten 

§ 38. (1) Der Inhaber eines Herstellungsbetrie­
bes hat Aufzeichnungen zu führen, aus denen 

. hervorgehen muß, wieviel Bier 
1. im Betrieb hergestellt wurde; 
2. in den Betrieb aufgenommen wurde; 
3. zum Verbrauch im Betrieb entnommen 

wurde, wenn durch die Entnahme die 
Steuerschuld entstanden ist; 

4. auS dem Betrieb weggebracht wurde; 
5. in den Betrieb zurückgenommen wurde; 
6. im Betrieb zum menschlichen Genuß 

'unbrauchbar gemacht oder vernichtet wurde. 

(2) Die Aufzeichnungspflicht nach Abs. 1 Z 2, 5 
und 6 gilt nicht für die in den Betrieb 
aufgenommenen oder zurückgenommenen Men­
gen an Ausleerbier, Tropfbier und Bierneigen. 

(3) Aus den Aufzeichnungen mÜssen zu ersehen 
sem: 

1. für das im Betrieb hergestellte Bier die 
Menge, die Steuerklasse und der Tag der 
Herstellung; für die Erfüllung der Aufzeich­
nungspflicht gilt das Bier als hergestellt, 
sobald es in ein Transportbehältnis eingefüllt 
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wird oder sobald es in ein Transportmittel 
gelangt, das zur Entfernung des Bieres aus 
dem Betrieb oder zum Verbringen des Bieres 
in einen Betriebsteil verwendet wird, in dem 
Bier ausschließlich an Verbraucher abgegeben 
wird; 

2. für das in den Betrieb aufgenommene Bier die 
Menge, die Steuerklasse und der Tag der 
Aufnahme; zusätzlich müssen entweder aus 
den Aufzeichnungen oder den Belegen der 
Name oder die Firma und die Anschrift des 
Lieferanten zu entnehmen sein und, 
a) wenn das Bier aus einemSteuerlager 

bezogen wurde, die Bezeichnung und die 
Anschrift des Steuerlagers oder, 

b) wenn das Bier in das Steuergebiet 
eingeführt wurde, der Tag der Abferti­
gung zum freien Verkehr, die Bezeich­
nung der Zollstelle, bei der die Abferti­
gung stattfand, sowie der Name oder die 
Firma und die Anschrift des Anmelders; 

3 .. für das zum Verbrauch im Betrieb entnom­
mene Bier die Menge, die Steuerklasse und 
der Tag der Entnahme; 

4. für das aus dem Betrieb weggebrachte Bier 
die Menge, die Steuerklasse und der Tag der 
Wegbringung; soweit das Bier nicht unmittel­
bar an Verbraucher abgegeben wird, müssen 
zusätzlich entweder aus den Aufzeichnungen 
oder den Belegen der Name oder die Firma 
und die Anschrift des Abnehmers zu 
entnehmen sein und, 
a) wenn das Bier in ein Steuerlager oder 

einen Bierverwendungsbetrieb aufgenom­
men werden soll, die Bezeichnung und die 
Anschrift dieses Betriebes oder, 

b) wenn das Biet in einen anderen Mitglied­
staat unter Steueraussetzung verbracht 
werden soll, der Name oder die Firma 
und die Anschrift des Abnehmers im 
Mitgliedstaat, oder 

c) wenn das Bier aus dem Steuergebiet 
ausgeführt wurde, der Tag des Austritts 
über die Zollgrenze; 

5. für das in den Betrieb zurückgenommene Bier 
die Steuerklasse, die Menge und der Tag der 
Zurücknahme; zusätzlich müssen entweder 
aus den Aufzeichnungen oder den Belegen . 
der Name oder die Firma und die Anschrift 
des Abnehmers, der das Bier zurückgegeben 
hat, zu entnehmen sein und, wenn das Bier 
aus einem Steuerlager, einem Bierverwen­
dungsbetrieb, einem anderen Mitgliedstaat 
oder einem Drittland zurückgenommen 
wurde, die unter Z 2 lit. a und b aufge­
zählten Angaben; 

6. für das im Betrieb zum menschlichen Genuß 
unbrauchbar gemachte oder vernichtete Bier 
die Menge, die Steuerklasse sowie der Tag 
und die Art des Unbrauchbarmachens oder 
der Vernichtung. 

§ 39. (1) Der Inhaber eines Bierlagers hat 
Aufzeichnungen zu führen, aus denen hervor­
gehen muß, wieviel Bier 

1. in das Bierlager aufgenommen wurde; 
2. zum Verbrauch im Bierlager entnommen 

wurde, wenn durch die Entnahme die 
Steue·rschuld entstanden ist; 

3. aus dem Bierlager weggebracht wurde; 
4. in das Bierlager zurückgenommen wurde; 
5. im Bierlager zum menschlichen Genuß 

unbrauchbar gemacht oder vernichtet wurde. 

(2) Die Aufzeichnungen müssen den Bestim­
mungen des § 38 Abs. 3 Z 2 bis 6 entsprechen. 
§ 38 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 40. (1) Der Inhaber eines Bierverwendungsbe­
triebes hat Aufzeichnungen zu führen, aus denen 
hervorgehen muß, 

1. wieviel Bier 
a) in den Betrieb aufgenommen wurde; 
b) im Betrieb verwendet wurde; 
c) aus dem Betrieb weggebracht wurde; 

2. welche Waren (Art und Menge) aus dem Bier 
hergestellt wurden. 

(2) Die Aufzeichnungen über das in den Betrieb 
aufgenommene Bier müssen den Bestimmungen des 
§ 38 Abs. 3 Z 2 und 4 entsprechen. Für das im 
Betrieb verwendete Bier müssen aus den Aufzeich­
nungen die verwendete Menge, die Steuerklasse 
sowie der Tag und die Art der Verwendung zu 
ersehen sein. 

§ 41. (1) Der berechtigte Empfänger (§ 17 
Abs. 1) hat Aufzeichnungen zu führen, aus denen 
hervorgehen muß, wieviel Bier er unter Steueraus­
setzung aus anderen Mitgliedstaaten empfangen 
hat. 

(2) Die Aufzeichnungen müssen den Bestim­
m).mgen des § 38 Abs. 3 Z 2.lit. a entsprechen. 

§ 42. (1) Die Beauftragten (§ 18 Abs. 1 und § 29 
Abs. 5), der Versandhändler (§ 29 Abs. 1), der 
Bezieher, Inhaber oder Verwender (§ 26 Abs. 1 
und 2) haben Aufzeichnungen über jene Vorgänge 
zu führen, die für die Erhebung der Biersteuer von 
Bedeutung sind. 

(2) Die Aufzeichnungen müssen den Bestim­
mungen des § 38 Abs. 3 Z 2 bis 6 entsprechen. 

§ 43. (1) Die Eintragungen in die Aufzeich­
nungen (§§ 38 bis 42) sind in der Regel am Tag 
des aufzuzeichnenden Ereignisses vorzunehmen, 
spätestens jedoch am zweiten darauffolgenden 
Werktag. 

(2) Die Aufzeichnungen sind so zu führen, daß 
in dem Betrieb, auf welchen sie sich beziehen, 
innerhalb einer angemessenen Frist die Eintragun­
gen festgestellt und die dazugehörenden Belege 
eingesehen werden können. 
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11. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 44. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze oder Rechts­
vorschriften der Europäischen Gemeinschaft ver­
wiesen und nicht anderes bestimmt wird, sind diese 
Rechtsvorschriften in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

§ 45. Das Biersteuergesetz 1977, BGBI. Nr. 297, 
zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 695/1991, tritt 
mit. dem im § 46 Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt 
außer Kraft. Es ist jedoch weiterhin auf Bier 
anzuwenden, für das die Steuerschuld vor diesem 
Zeitpunkt entstanden ist oder für das in den Fällen 
der Einfuhr der Zeitpunkt, der für die Anwendung 
der zolltarifarischen Bestimmungen maßgebend ist, 
vor diesem Zeitpunkt gelegen ist. 

§ 46. (1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig 
mit dem Vertrag über den Beitritt der Republik 
Österreich zur Europäischen Union in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes­
gesetzes können bereits von dem seiner Kundma-

chung folgenden Tag an erlassen werden. Sie 
dürfen jedoch frühestens zu dem im Abs. 1 
bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 

(3) Für Bier, das sich zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in Steuer­
lagern oder im Versand an solche Lager befindet, 
gilt die Steuer als ausgesetzt. 

(4) Herstellungsbetriebe im Sinne des § 9 Abs. 1 
des Biersteuergesetzes 1977 gelten bis zum 
31. Dezember 1995 als Herstellungsbetriebe 1m 
Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(5) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, durch Verordnung zur Erleichterung 
des übergangs auf die neuen gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere zur Vermeidung von 
Doppelbesteuerungen, steuerliche Anpassungsmaß­
nahmen zu treffen. 

§ 47. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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VORBLATI 

Problem: 

In der Europäischen Gemeinschaft sind die Verbrauchsteuern seit 1. Jänner 1993 harmonisiert. Im 
Falle eines Beitritts Österreichs zur Europäischen Union ist das harmonisierte Steuersystem zu 
übernehmen. 

Ziel: 

übernahme des harmonisierten Verbrauchsteuersystems für den Bereich der Biersteuer. 

Lösung: 

Umsetzung der Richtlinie 92/12/EWG sowie der Richtlinien über die Verbrauchsteuern auf 
alkoholische Getränke, soweit sie Bier betreffen, im Rahmen eines neuen Biersteuergesetzes. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Kaum budgetäre Auswirkungen. 

EG-Konformität: 

Das neue Biersteuergesetz ist EG-konform. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Die Harmonisierung der Verbrauchsteuervor­
schriften der einzelnen Mitgliedstaaten ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung 
des Europäischen Binnenmarktes, insbesondere des 
Grundsatzes des freien Warenverkehrs, auf steuer­
lichem Gebiet. 

Die gemeinschaftsrechtliche Grundlage für die 
mit dem Wegfall der Binnengrenzen erforderlich 
gewordene Annäherung der jeweiligen nationalen 
Verbrauchsteuervorschriften bildet ein System von 
Richtlinien und Verordnungen. 

Grundsätzliche und für alle Verbrauchsteuern 
gültige Bestimmungen - insbesondere hinsichtlich 
des Verfahrens --'. enthält die Richtlinie 92/12/ 
EWG des Rates vom 25. Februar 1992 über das 
allgemeine System, den Besitz, die Beförderung 
und die Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger 
Waren (ABI. EG Nr. L 76 SI), geändert durch 
die Richtlinie 921108/EWG des Rates vom 
14. Dezember 1992 (ABI. EG Nr. L 390 S 124) 
- die sogenannte Systemrichtlinie. 

Dieser Gruppe sind weiters die Verordnungen 
(EWG) Nr.2719/92 der Kommission vom 
11. September 1992 zum begleitenden Verwal­
tungsdokument bei der Beförderung verbrauch­
steuerpflichtiger Waren unter Steueraussetzung 
(ABI. EG Nr. L 276 S 1), geändert durch die 
Verordnung (EWG) Nr. 2225/93 der Kommission 
(ABI. EG Nr. L 198 S 5), die Verordnung (EWG) 
Nr. 3649/92 der Kommission vom 17. Dezember 
1992 über ein vereinfachtes Begleitdokument für 
die Beförderung von verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren, die sich bereits im steuerrechtlich freien 
Verkehr des Abgangsmitgliedstaats befinden (ABI. 
EG Nr. L 369 S 17) sowie die Richtlinie 77/799/ 
EWG des Rates vom 19. Dezember 1977 über die 
gegenseitige Amtshilfe zwischen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten im Bereich der 
direkten und indirekten Steuern (ABI. EG Nr. L 
336 S 15), geändert durch die Richtlinie 92/121 
EWG, und die Richtlinie 76/308/EWG des Rates 
vom 15. März 1976 über die gegenseitige Unter­
stützung bei der Betreibung von Forderungen im 
Zusammenhang mit Maßnahmen, die Bestandteil 
des Finanzierungssystems des Europäischen Aus­
richtungs- und Garantiefonds für die Landwirt-

schaft sind, sowie von Abschöpfungen und Zöllen 
und bezüglich der Mehrwertsteuer und bestimmter 
Verbrauchsteuern (ABI. EG Nr. L 73 S 18), 
geändert durch die Richtlinie 921108/EWG, die 
jeweils einzelne Bereiche des Verfahrens regeln, 
zuzuordnen. -

Die zweite Gruppe von Rechtsvorschriften, die 
Strukturrichtlinien, ergänzen die Systemrichtlinie, 
indem sie die Kategorien der verbrauchsteuer­
pflichtigen Waren (Mineralöl, Alkohol und alko­
holische Getränke sowie Tabakwaren) näher 
spezifizieren und Steuerbefreiungen für bestimmte 
Erzeugnisse vorsehen. Die dritte Gruppe von 
V orschiiften bilden die Steuersatzrichtlinien, in 
denen die Mindeststeuersätze für die der Harmo­
nisierung unterworfenen verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren festgelegt werden. 

Für den Biersteuerbereich maßgebliche Bestim­
mungen enthalten die Richtlinie 92183/EWG des 
Rates vom 19. Oktober 1992 zur Harmonisierung 
der Struktur der Verbrauchsteuern auf Alkohol 
und alkoholische Getränke (ABI. EG Nr. L 316 
S 21) und die Richtlinie 92/84/EWG des Rates 
vom 19. Oktober 1992 über die Annäherung der 
Verbrauchsteuersätze auf Alkohol und alkoholische 
Getränke (ABI. EG Nr. L 316 S 29). 

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der über­
nahme des harmonisierten Systems der Euro­
päischen Gemeinschaft in das österreichische 
Biersteuerrecht. Da insbesondere im Verfahrensbe­
reich umfassende Änderungen vorzunehmen sind, 
ist die Neufassung des Biersteuergesetzes erforder­
lich. 

Die wesentlichen Unterschiede zum geltenden 
osterreichischen Biersteuergesetz sind: 

Mit dem Wegfall der Grenzkontrollen zu 
verbrauchsteuerlichen Zwecken an den EU-Bin­
nengrenzen beschränkt sich die Besteuerung 
anläßlich der Einfuhr und die Steuerbefreiung 
anläßlich der Ausfuht auf den Warenverkehr mit 
Drittländern. 

Den Schwerpunkt des EG-Verbrauchsteuersy­
stems bilden die Bestimmungen über das Steuer­
aussetzungsverfahren. 
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Im wesentlichen jede Herstellung, Be- oder 
Verarbeitung und Lagerung von verbrauchsteuer­
pflichtigen Waren unterliegt diesem Verfahren und 
hat in Steuerlagern (Herstellungsbetrieben oder 
Lagern), zu deren Betrieb eine besondere Bewilli­
gung und die Leistung einer Sicherheit erforderlich 
sind, zu erfolgen. 

Auch die Beförderung von verbrauchsteuer­
pflichtigen Waren im gewerblichen Verkehr 
erfolgt grundsätzlich. unter Steueraussetzung. 
Während zum Warenversand allgemein und 
Empfang von Waren im Verkehr unter Steueraus­
setzung im Steuergebiet nur Inhaber von Steuer­
lagern berechtigt sind, können im innergemein­
schaftlichen Steuerversandverfahren neben Inha­
bern von Steuerlagern auch berechtigte Empfänger 
verbrauchsteuerpflichtige Waren unter Steueraus­
setzung beziehen. Zur Vereinfachung des Verfah­
rens kann sich der berechtigte Empfänger eines im 
Steuergebiet zugelassenen Beauftragten bedienen. 

Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr hat 
der versendende Steuerlagerinhaber der Waren­
sendung ein Beförderungspapier beizugeben. Die­
ses Begleitpapier wird in (mindestens) vier Aus­
fertigungen ausgestellt, von denen die erste beim 
Versender verbleibt, während die übrigen Aus­
fertigungen die Ware zum Empfänger begleiten. 
Eine dieser Ausfertigungen dient als Rückschein, 
den der Empfänger nach Ankunft der Waren und 
Einholung einer behördlichen Bestätigung an den 
Versender zurückzusenden hat. Auch für die 
innergemeinschaftliche Beförderung von ver­
brauchsteuerpflichtigen Waren, die sich bereits im 
freien Verkehr des Abgangsmitgliedstaates befin­
den, ist die Verwendung eines Begleitdokuments 
vorgesehen. 

Werden verbrauchsteuerpflichtige Waren unter 
Steueraussetzung, also unversteuert, befördert, hat 
der Versender für das Steuerausfallrisiko Sicherheit 
zu leisten. 

Die Steuer entsteht' in der Regel erst nach der 
Beendigung des Steueraussetzungsverfahrens (Ent­
nahme in den verbrauchsteuerrechtlich freien 
Verkehr), außerdem wenn Fehlmengen oder 
Unregelmäßigkeiten festgestellt werden oder anläß~ 
lich der Einfuhr von verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren aus Drittländern. 

Da dieses System die Möglichkeit eröffnet, 
Steuerdifferenzen in den einzelnen Mitgliedstaaten 
auszunützen, indem Waren in Niedrigsteuerlän­
dern in den freien Verkehr überführt und dann in 
Länder mit höheren Steuersätzen (zurück)geliefert 
werden, wurden zur Vermeidung von Umgehun­
gen Sonderregelungen geschaffen. 

Diese sehen eine neuerliche Steuerschuldentste­
hung in dem Staat, in dem der weitere steuerlich 
relevante Tatbestand (beispielsweise Bezug zu 
gewerblichen Zwecken) gesetzt wird, vor. 
Dadurch allenfalls auftretende Mehrfachbesteue-

rungen werden durch eine Steuererstattung im 
Abgangsmitgliedstaat, also jenem Staat, in dem sich 
die Ware zuerst im freien Verkehr befand, 
ausgeglichen. 

Während für den gewerblichen Warenverkehr 
das Bestimmungslandprinzip gilt, haben Privat­
personen, die verbrauchsteuerpflichtige Waren für 
ihren Eigenbedarf erwerben und selbst über eine 
Binnengrenze befördern, grundsätzlich nur die 
Steuer des Staates zu tragen, in dem sie die Ware 
erworben haben. 

Sonderregelungen gelten weiters beim mnerge­
meinschaftlichen Versand an Private. 

Mit der Verbrauchsteuererhebung soll die Zoll­
verwaltung betraut werden. Mit einem solchen 
Schritt wird dem Umstand Rechnung getragen, 
daß das harmonisierte Verfahren in vielen Berei­
chen Zollverfahren nachgebildet ist und daß bei 
einem EU-Beitritt Zollpersonal für andere Auf­
gaben frei wird. 

Nach den EG-Richtlinien 92/83/EWG und 92/ 
84/EWG ist Bier entsprechend seinem Stamm­
würzegehalt zu besteuern, und zwar mit einem 
Mindeststeuersatz von 0,748 ECU (= rund 10 S) 
je hl/Grad Plato. Der durchschnittliche Stamm­
würzegehalt des österreichischen Bieres beträgt 
rund 12" Plato, was einem Mindeststeuersatz von 
120 S je Hektoliter entspricht. Das derzeitige 
Biersteuergesetz sieht einen einheitlichen Steuer­
satz von 240 S je Hektoliter vor. Im vorliegenden 
Gesetzentwurf ist ein Steuers atz von 20 S je hl/ 
Grad Plato vorgesehen, Durchschnittsbier wäre 
somit wie bisher mit 240 S je Hektoliter besteuert. 
Niedriggrädiges Bier wäre auf Grund der Neure­
gelung begünstigt, höhergrädiges Bier unterläge 
einem höheren Steuers atz als bisher. Das Bier­
steuergesamtaufkommen dürfte sich durch die 
Neuregelung kaum ändern. 

Eine Aussage über die Kosten der Vollziehung 
kann nicht getroffen werden. Einerseits wird für 
Gemeinschaftswaren, die bisher einem Zollverfah­
ren unterliegen, eine zollrechtliche Behandlung 
wegfallen, andererseits muß damit gerechnet 
werden, daß die Vollziehung des Gemeinschafts­
rechts entsprechend aufwendiger sein wird. 

Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Das Steuergebiet wird neu definiert. Es ent­
spricht in seinem Umfang dem geltenden Zoll­
gebiet. Die übrigen Definitionen sind auf Grund 
des Beitritts zur Europäischen Union erforderlich. 
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Zu § 2: 

Der Steuergegenstand wird entsprechend der 
Alkohol-Strukturrichtlinie mit den Begriffsbestim­
mungen der Kombinierten Nomenklatur umschrie­
ben. Der Umfang des Steuergegenstandes bleibt 
annähernd··gleich. 

Zu § 3: 

Der Steuers atz wurde so gewählt, daß die 
Besteuerung des Durchschnittsbieres annähernd 
gleich hoch bleibt. 

Zu § 4: 

Abs. 1 Z 1 regelt die steuerfreie Verwendung 
von Bier zur Herstellung von Essig und anderen 
Erzeugnissen, wie dies in der Alkohol-Struktur­
richtlinie vorgesehen ist. Die steuerfreie Verwen­
dung für solche Zwecke dürfte in Österreich 
jedoch kaum Bedeutung haben. Die im Abs. 1 Z 2 
und 3 angeführten Befreiungen entsprechen im 
wesentlichen auch der derzeitigen Rechtslage. 

Abs. 2 enthält die Ermächtigung, für Bier, das 
für Diplomaten oder internationale Institutionen 
bestimmt ist (Art. 23 der Systemrichtlinie) oder das 
in der Einfuhr zollfrei ist (zB Übersiedlungsgut), 
eine Steuerbefreiung vorzusehen. Weiters soll auch 
der Verkauf von Bier als Duty-free-Ware entspre­
chend Art. 28 der Systemrichtlinie durch Verord­
nung geregelt werden können. 

Zu § 5: 

Eine Erstattung der Biersteuer für Bier, das in 
eine Brauerei aufgenommen wird, entspricht der 
geltenden Rechtslage. Als Erstattungsantrag gilt 
gemäß § 10 Abs. 2 auch die Geltendmachung in 
der Steueranmeldung. 

Zu § 6: 

Eine steuerfreie Verwendung von Bier nach § 4 
Abs. 1 Z 1 ist nur in jenen Betrieben möglich, 
denen der steuerfreie Bezug von Bier bewilligt 
wurde. 

Zu §§ 7 bis 9: 

Diese Bestimmungen regeln die Entstehung der 
Steuerschuld, den Steuerschuldner und die steuer­
pflichtige Menge. 

Die Steuerschuld entsteht, soweit sich das Bier 
nicht im Steueraussetzungsverfahren befindet, 
wenn das Bier aus einem Steuerlager entfernt 
oder im Betrieb zum Verbrauch entnommen wird. 
Wird Bier außerhalb eines Steuerlagers hergestellt 
oder bestimmungswidrig verwendet, entsteht die 
Steuerschuld mit der Herstellung oder der 
Verwendung des Bieres. Wird Bier in einem 
Steuerlager zu einem anderen Produkt verarbei­
tet, liegt keine Entnahme zum Verbrauch vor. 

Bei der. Ermittlung der steuerpflichtigen Menge 
wurden im wesentlichen die geltenden Regelungen 
übernommen. 

Zu § 10: 

Die Bestimmungen über die Steueranmeldung 
und die Entrichtung der Biersteuer entsprechen 
dem bisherigen Biersteuergesetz. Die Regelungen 
über Rückbier und Fremdbier sind entbehrlich, weil 
diese Biermengen entweder von den anzumelden­
den Mengen abgezogen oder über eine Erstattung 
bzw. Vergütung der Steuer geltend gemacht 
werden können. 

Zu § 11: 

Die Regelung entspricht dem in der Systemricht­
linie festgelegten Verfahren (Art. 4 lit. b, 11 Abs. 2 
und 15 Abs. 1). Danach kann Bier in Steuerlagern 
unter Steueraussetzung hergestellt, gelagert und 
befördert werden. Unter den Begriff Steuerlager 
fallen Herstellungsbetriebe und Bierlager. 

Zu §§ 12 und 13: 

Die Umschreibung des Herstellungsbetriebes 
umfaßt im wesentlichen den bisherigen Herstel­
lungsbetrieb. Neu ist, daß derjenige, der Bier unter 
Steueraussetzung herstellen will, einer Bewilligung 
bedarf (Art. 12 Systemrichtlinie). Die Vorausset­
zungen für die Erteilung und die Gründe für· das 
Erlöschen der Bewilligung sind zum größten Teil 
den geltenden Bestimmungen über die Mineralöl­
freilager nachgebildet. 

Zu § 14: 

Auf Grund der Art. 11 und 15 der Systemricht­
linie müssen auch für Bier Steuerlager eingerichtet 
werden, die dem Empfang, der Lagerung und dem 
Versand unter Steueraussetzung dienen. Bierlager 
bedürfen ebenfalls einer Bewilligung. 

Zu §§ 15 bis 20: 

Diese Bestimmungen regeln den Verkehr unter 
Steueraussetzung innerhalb des Steuergebietes und 
mit anderen Mitgliedstaaten. Sie dienen insbeson­
dere der Umsetzung der Art. 15 bis 17 der 
Systemrichtlinie. 

Für die Beförderung unter Steueraussetzung ist 
eine Sicherheit in Höhe der Menge an Bier, die in 
den freien Verkehr entnommen wurde, zu leisten. 
Diese Sicherheitsleistung entfällt für inländische 
Lagerinhaber, die Sicherheit gemäß § 12 Abs. 4 
geleistet haben. 

Im innergemeinschaftlichen Verkehr kann neben 
dem Steuerlagerinhaber auch ein berechtigter 
Empfänger unversteuert Bier beziehen, der ent­
weder allgemein oder im Einzelfall zugelassen 
werden kann. Zur Vereinfachung des Lagerverfah-
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rens kann im Steuergebiet für berechtigte Emp­
fänger auf Antrag des Lagerinhabers ein Beauf­
tragter bestellt werden. 

Wird Bier im innergemeinschaftlichen Verkehr 
. unter Steueraussetzung versendet, ist das nach der 
Verordnung (EWG) Nr. 2719/92 vorgeschriebene 
Verwaltungs dokument bzw. ein entsprechendes 
Handelsdokument zu verwenden. Der Warenemp­
fänger hat grundsätzlich zwei Ausfertigungen 
dieses Dokuments der zuständigen Behörde 
vorzulegen. über Antrag des Empfängers kann 
auf diese Vorlage verzich~et werden. Das Ver­
fahren hiezu soll durch Verordnung festgelegt 
werden. 

Bei Verbringung von Bier über EFT A-Gebiet 
kann an Stelle des Verwaltungsdokuments das 
Einheitspapier verwendet werden. Auch dieses 
Verfahren soll durch Verordnung geregelt werden. 

Zu § 21: 

Wenn die Einbringlichkeit der Steuer nicht 
gefährdet ist, soll der Bundesminister für Finanzen 
ermächtigt werden, durch Verordnung zu regeln, 
daß von einer Sicherheitsleistung abgesehen 
werden kann. 

Zu § 22: 

Diese Regelung beruht auf Art. 19 Abs. 4 der 
Systemrichtlinie, wonach Bier unter Steueraus­
setzung ausgeführt werden kann. Das Verfahren 
wird dadurch -erledigt, daß die Zollstelle, an der 
das Bier die Europäische Union verläßt, darüber 
eine Bescheinigung ausstellt. 

Zu § 23: 

Diese Regelung dient als Umsetzung von Art. 20 
der Systemrichtlinie. Sie normiert Tatbestände für 
die Entstehung der Steuerschuld und bestimmt den 
Steuerschuldner, falls es bei der Beförderung im 
Steueraussetzungsverfahren zu Unregelmäßigkeiten 
gekommen ist. Solche Unregelmäßigkeiten müssen 
nicht auf ein gewolltes Verhalten zurückzuführen 
sein. Es genügt, daß ein Erfolg eingetreten ist (zB 
Verlust des Bieres auf dem Transport). 

Zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen ist 
entsprechend Art. 20 Abs. 4 der Systemrichtlinie _ 
eine Erstattung der Steuer vorgesehen. 

Zu §§ 24 und 25: 

Diese Regelungen beruhen auf Art. 5 der 
Systemrichtlinie. Sie sehen die Anwendung des 
Zollrechts auf in die Gemeinschaft eingeführtes 
Bier vor. 

Zu §§ 26, 27 und 30: 

_ Diese Vorschriften setzen Art. 7 der System­
richtlinie um. Sie regeln den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten mit Bier des freien Verkehrs. Die 

Biersteuer soll in diesen Fällen erst endgültig im 
Empfängerstaat erhoben werden. Der Empfänger 
des Bieres hat bereits vor dem Bezug das Bier 
anzumelden und Sicherheit zu leisten. Für den 
Versand ist ein vereinfachtes Verwaltungs- bzw . 
Handelsdokument vorgesehen. 

Zu § 28: 

Die Regelung beruht auf Art. 8 und 9 der 
Systemrichtlinie. Sie hat nur deklaratorische' 
Bedeutung und stellt klar, daß Einkäufe von 
Privatpersonen in anderen Mitgliedstaaten nicht 
der Besteuerung im Steuergebiet unterliegen, sofern 
sie keinen gewerblichen Charakter aufweisen. 

Zu § 29: 

Die Regelung beruht auf Art. 10 der System­
richtlinie und regelt den Versandhandel zwischen 
Händlern und Privatpersonen. Der Versandhändler 
kann sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen 
emes Im Steuergebiet ansässigen Beauftragten 
bedienen. 

Zu § 31: 

Die Regelung beruht auf Art. 22 der System­
richtlinie und stellt klar, daß eine allfällige 
Doppelbesteuerung, die im gewerblichen Verkehr 
und im Versandhandel eingetreten sein kann, 
beseitigt wird. Weiters ist eine Erstattungs- bzw. 
Vergütungsregelung für unmittelbar in Drittstaaten 
verbrachtes Bier vorgesehen. In diesen Fällen gilt 
als Erstattungsantrag auch die Geltendmachung in 
der Steueranmeldung (siehe § 10 Abs. 2). 

Zu §§ 32 bis 37: 

Die Bestimmungen über die amtliche Aufsicht 
entsprechen im wesentlichen den bisherigen Rege­
lungen. Neu ist, daß der Inhaber eines Steuerlagers 
Wegbringungen in ein anderes Steuerlager dem für 
dieses andere Steuerlager zuständigen Zollamt 
anzuzeigen hat. 

Zu §§ 38 bis 43: 

Die Vorschriften über die Aufzeichnungspflich­
ten wurden aus dem geltenden Biersteuergesetz 
übernommen und auf die berechtigten Empfänger, 
Inhaber von Bierverwendungsbetrieben und son­
stige am Verfahren Beteiligte ausgedehnt. 

Zu § 46: 

Bestehende Herstellungsbetriebe gelten bis zum 
31. Dezember 1995 als Steuerlager. Diese Betriebe 
bedürfen bis zu diesem Zeitpunkt keiner Bewilli­
gung und müssen daher zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzentwurfes auch keine 
Sicherheit leisten. 
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